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Muster Betriebsvereinbarung zu Telearbeit, Homeoffice, Mobile Work

My Homeoffice  
is my Castle
Vor der Corona-Pandemie war Telearbeit bzw. Arbeit im Homeoffice eher eine 
Randerscheinung, der auch viele Führungskräfte skeptisch gegenüberstanden.  
Das änderte sich schlagartig mit der rasanten Ausbreitung von SARS-CoV-2 und dem 
Shutdown ab Mitte März 2020 (zum Pandemiearbeitsrecht vgl. u. a. Stück/Wein,  
AuA 4/20, S. 200 ff. sowie AuA 1/21, S. 20 ff.). Gestützt auf die SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzregel (Fassung v. 20.8.2020, GMBl 2020, S. 484) Ziffer 4.2.4 Homeoffice 
sowie § 2 Abs. 4 Corona-ArbSchV (v. 22.1.2021, BAnz AT 22.01.2021 V1), der erstmals 
einen vom 27.1.2021 bis 30.4.2021 befristeten Homeoffice-Anspruch schafft  
(vgl. Fuhlrott/Oltmanns, ArbRAktuell 2021, S. 64; Müller, BB 2021, S. 372; a. A. 
Gloistein, AuA 3/21, S. 14 ff.), waren viele Beschäftigte im Homeoffice tätig und 
hielten den Betrieb aufrecht. Die Effekte waren spürbar: sinkende Infektionszahlen 
durch stay@home & work@home, leere Straßen und Verringerung der deutschen 
CO2-Emissionen um rd. 80 Millionen Tonnen – effektive Beiträge gegen Pandemie- 
und Klimakrise.

Auch die Pandemie begründet jedoch für z. B. einen Beschäftigten einer Risikogruppe (63-Jähriger) 
oder einen betrieblichen Maskenverweigerer (ArbG Siegburg, Urt. v. 16.12.2020 – 4 Ga 18/20) 
keinen Anspruch auf Beschäftigung im Homeoffice oder ein betriebliches Einzelbüro,  
wenn der Arbeitgeber die Arbeitsschutzvorgaben im Wesentlichen einhält (ArbG Augsburg,  
Urt. v. 7.5.2020 – 3 Ga 9/20, NZA-RR 2020, S. 417). Telearbeit oder mobiles Arbeiten können nur 
gewährt werden, soweit betriebliche Gründe nicht entgegenstehen. Häufig erfolgte das ad hoc 
ohne Vorliegen einer Betriebsvereinbarung und bzw. oder vertraglichen Vereinbarung.  
Die praktischen Rechtsfragen des Homeoffice haben zuletzt Maiß/Hützen in AuA 12/20, S. 696 ff. 
ausführlich dargestellt. Eine explizite gesetzliche Regelung besteht noch nicht.  
Mit dem Mobile-Arbeit-Gesetz, z. Z. Referentenentwurf v. 14.1.2021, gibt es aber eine erste Vorlage 
(MAG-E, vgl. Schiefer, DB 2021, S. 114; Düwell, BB 2020, S. 2868; BRAK-Stellungnahme 
Nr. 86/2020). 

Im Folgenden soll eine Betriebsvereinbarung vorgestellt werden, wie „Homeoffice/Mobile Work“ 
sinnvoll, rechtssicher, mit allgemeiner, gesetzesgleicher Wirkung (§ 77 Abs. 4 BetrVG) und 
AGB-kontrollfrei (§ 310 Abs. 4 BGB) geregelt werden könnte (zur Mitbestimmung: LAG 
Mecklenburg-Vorpommern, Beschl. v. 25.2.2020 – 5 TaBV 1/20, NZA-RR 2020, S. 257), sodass eine 
einzelvertragliche Vertragsergänzung nur noch die Details (von/bis, Art) regeln müsste.  
Das LAG Hessen (Urt. v. 18.6.2020 – 5 TaBVGa 74/20) hat einen Unterlassungsanspruch  
des Betriebsrats gegen coronabedingtes Mobile Work abgelehnt.
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Muster 
Betriebsvereinbarung

Zwischen der
A GmbH 

und
dem Betriebsrat der A GmbH

wird folgende Betriebsvereinbarung Telearbeit/Homeoffice/Mobile Work geschlossen:

§ 1 Geltungsbereich
Diese Betriebsvereinbarung gilt
1.	persönlich für Arbeitnehmer der A GmbH mit Ausnahme der leitenden Angestellten gemäß § 5 Abs. 3 BetrVG 

(nachfolgend: Beschäftigte – zur sprachlichen Vereinfachung und besseren Lesbarkeit sind bei der Bezeichnung 
von Personen und Personengruppen stets Personen jeden Geschlechts gemeint); für Leiharbeitnehmer gelten 
lediglich die hier beschriebenen Regelungen zur mobilen Telearbeit.  

2.	räumlich für alle Betriebe der A GmbH.
3.	sachlich für die Regelung der Rahmenbedingungen bei Telearbeit im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 

(sog. Territorialprinzip). Die nicht nur kurzfristige und gelegentliche (z. B. während/anlässlich einer 
Auslands[dienst]reise) mobile Arbeit aus dem bzw. im Ausland für die A GmbH ist grundsätzlich nicht gestattet 
und bedarf in jedem Fall einer vorherigen Prüfung und Genehmigung durch die zuständige Führungskraft und 
HR (vgl. Hidalgo/Cellen, NZA 2021, S. 19 [Sozialversicherungsrecht]; Schrade/Denninger, NZA 2021, S. 102 
[Steuerrecht]).

§ 2 Präambel
Nach dem gemeinsamen Verständnis beider Betriebsparteien sollen mit dieser Vereinbarung die Möglichkeiten 
erweitert werden, die Arbeitsorganisation bei der A GmbH durch verschiedene Formen der Telearbeit  
zu flexibilisieren. Ziel ist es, durch die zeitliche und räumliche Flexibilisierung der Arbeitsorganisation 
1.	die Arbeitsqualität und Arbeitsproduktivität zu verbessern, 
2.	durch eine Steigerung der Selbstverantwortung der Beschäftigten bei der Gestaltung und Durchführung  

der Arbeit eine höhere Arbeitszufriedenheit zu erreichen,
3.	den Beschäftigten eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und individueller Lebensführung zu ermöglichen, 
4.	Fahrtkosten und Zeit einzusparen im Interesse der Beschäftigten,
5.	ggf. Raum- und Energiekosten zu senken,
6.	im Pandemiefall i. S. d. § 5 IfSG den Betrieb aufrechtzuerhalten und den Arbeits-/Gesundheitsschutz wirksam 

zu erhöhen,
7.	einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und damit
8.	die Attraktivität der A GmbH als Arbeitgeberin zu steigern.

§ 3 Begriffsdefinitionen
(1)	 Telearbeit ist jede auf Informations- und Kommunikationstechnik gestützte Tätigkeit, die ausschließlich oder 

zeitweise an einem außerhalb der zentralen Betriebsstätte liegenden Arbeitsplatz, in der Regel von zu Hause 
aus, verrichtet wird. Dieser Arbeitsplatz ist mit der Betriebsstätte des Arbeitgebers durch elektronische 
Kommunikationsmittel verbunden. 
Mit der Novellierung der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) im November 2016 wurde der Begriff  
der Telearbeit erstmals legal definiert und damit auch von einer generellen Zulässigkeit ausgegangen  
(§ 2 Abs. 7 ArbStättV).

(2)	 Telearbeit tritt in verschiedenen Formen auf:
a.	 heimbasierte Telearbeit: Die Tätigkeiten werden durchschnittlich zu grundsätzlich 4/5 von zu Hause aus 

(bezogen auf die vertraglich vereinbarte regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit) verrichtet oder
b.	 alternierende Telearbeit: Arbeiten von zu Hause aus und im Betrieb. 

(3)	 Mobile Telearbeit liegt dagegen vor, wenn die Tätigkeit nur gelegentlich oder im Pandemiefall außerhalb  
der ersten Tätigkeitsstätte (i. S. d. § 9 Abs. 4 EStG) an wechselnden Einsatzstellen, z. B. von unterwegs,  
beim Kunden oder von zu Hause aus, mithilfe mobiler Informations- und Kommunikationstechnik erbracht 
wird, ohne dass ein Arbeitsplatz im häuslichen Bereich eingerichtet wird (Anm.: vgl. § 111 Satz 2 GewO n. F. 
nach MAG-E; Ziffer 2.2. SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel).

(4)	 On-Site-Telearbeit liegt vor, wenn die Tätigkeit überwiegend vor Ort beim Kunden mithilfe mobiler  
Informations- und Kommunikationstechnik erbracht wird. Bei dieser Form der Telearbeit müssen die arbeits-
schutzrechtlichen Pflichten mit dem Kunden geregelt werden. Die On-Site-Telearbeit ist nicht Gegenstand 
dieser Betriebsvereinbarung.
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§ 4 Allgemeine Grundsätze 
(1)	 Telearbeit ist für die A GmbH und für den Beschäftigten freiwillig. Ein Rechtsanspruch auf Einrichtung  

eines häuslichen Telearbeitsplatzes im Rahmen der heimbasierten oder alternierenden Telearbeit oder auf 
Durchführung mobiler Telearbeit besteht nicht. Dies gilt auch dann, wenn die Erbringung der Arbeitsleistung 
über längere Zeit oder wiederholt im Rahmen von Telearbeit erbracht wurde.

(2)	 Die Initiative für die Teilnahme an der Telearbeit kann sowohl von der direkten Führungskraft als auch vom 
Beschäftigten ausgehen. Der Antrag des Beschäftigten auf Telearbeit soll drei Monate vor dem gewünschten 
Termin in Textform gestellt werden. Eine Ablehnung hat – nach Erörterung – spätestens zwei Monate nach 
Zugang der Anfrage per Textform zu erfolgen, andernfalls gilt ein rechtmäßig umsetzbarer Antrag als 
genehmigt (§ 111 Abs. 1f, GewO n. F. durch MAG). Bei der Entscheidung, ob Telearbeit gewährt wird,  
sind sowohl persönliche Interessen des Beschäftigten, wie z. B. lange Fahrzeiten zur betrieblichen Arbeits-
stätte oder familiäre Gründe, als auch betriebliche Interessen, wie z. B. die Steigerung der Motivation und 
Zufriedenheit des Beschäftigten, zu berücksichtigen.

(2a)	Bei einer Pandemielage i. S. d. § 5 IfSG ist der Arbeitgeber berechtigt, aus Gründen des Arbeits-/Gesundheits-
schutzes Telearbeit, Homeoffice, mobile Arbeit auch einseitig anzuweisen und der Beschäftigte  
verpflichtet, dem zu folgen, soweit nicht im Einzelfall überwiegende Interessen vorliegen und nachgewiesen 
sind (§ 106 GewO; §§ 618, 241 Abs. 2 BGB; §§ 3, 5 ArbSchG; SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel  
[Fassung 20.8.2020] Ziffer 4.2.4 Homeoffice; § 2 Abs. 4 Corona-ArbSchV).

(3)	 Die Vereinbarung einer heimbasierten oder alternierenden Telearbeit mit Einrichtung des häuslichen 
Telearbeitsplatzes erfolgt für die Arbeitnehmer der A GmbH durch eine schriftliche Zusatzvereinbarung zum 
Arbeitsvertrag. Die mobile Telearbeit kann formlos zwischen der direkten disziplinarischen Führungskraft und 
dem Beschäftigten vereinbart werden. Die Führungskraft hat dabei darauf zu achten, dass die betrieblichen 
Interessen hinreichend berücksichtigt werden und – in Abhängigkeit von der Art der Tätigkeit und unter 
Berücksichtigung des Einzelfalls – eine angemessene Präsenz des Beschäftigten im Betrieb sichergestellt ist.

(4)	 Auch eine vereinbarte Telearbeit/mobile Arbeit schränkt das Weisungsrecht der A GmbH nicht ein,  
bei betrieblichem Erfordernis nach billigem Ermessen anzuordnen, zu bestimmten Zeiten an bestimmten 
Orten tätig zu werden, z. B. Teilnahme an erforderlichen Besprechungen oder Vor-Ort-Vornahme bestimmter 
Tätigkeiten.

§ 5 Persönliche Voraussetzungen für die Einrichtung eines häuslichen Arbeitsplatzes
Beschäftigte, die Telearbeit verrichten wollen, müssen folgende persönliche Voraussetzungen erfüllen:
(1)	 Der Beschäftigte muss für die Aufgabenerfüllung in Telearbeit geeignet sein. Eine entsprechende Eignung 

liegt vor, wenn der Beschäftigte in seinem Aufgabenbereich hinreichend erfahren und außerdem in der Lage 
ist, diesen selbstständig auszufüllen. Dazu gehört die Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Arbeiten nach 
Zielvorgaben (insbesondere Organisation des Tagesablaufs, Terminplanung, Zeit- und Arbeitsplatz
organisation und Motivation), um mit dieser Arbeitsform verantwortungsbewusst umzugehen.  
Des Weiteren muss der Beschäftigte die nötige Selbstdisziplin aufbringen können, um mit dieser Arbeitsform 
verantwortungsbewusst umzugehen. Ferner muss er die Einhaltung der Vorschriften zum Arbeitsschutz, 
Datenschutz und zur Datensicherheit gewährleisten können. Die Entscheidung über die Eignung  
des Beschäftigten obliegt der Führungskraft

(2)	 Der Beschäftigte muss die Möglichkeit haben, einen häuslichen Arbeitsplatz einzurichten, von dem aus er 
ungestört seine Arbeitsleistung erbringen kann. Der häusliche Arbeitsplatz muss hinsichtlich des Arbeits-
schutzes, des Datenschutzes und der Datensicherheit für Telearbeit geeignet sein und sich in einem Raum  
mit einem abschließbaren Behältnis oder einem abschließbaren Raum befinden, sodass sichergestellt ist, dass 
kein Unbefugter Kenntnis von den bei der Arbeit anfallenden Daten erhalten kann.

(3)	 Die Aufgabe und der Arbeitsplatz des Beschäftigten müssen aus betrieblicher Sicht für Telearbeit geeignet 
sein. Grundsätzlich sind nur solche Tätigkeiten für Telearbeit geeignet, die bei eingeschränktem unmittel
baren Kontakt zum Betrieb eigenverantwortlich durchführbar sind und die ohne Beeinträchtigung des 
Betriebsablaufs, ohne Qualitätseinbußen und ohne Anfall von unverhältnismäßigen Mehrkosten für die Firma 
in den häuslichen Arbeitsbereich verlagert werden können. Meistens handelt es sich hierbei um eine 
vorwiegend IT-gestützte Aufgabenerledigung. 
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§ 6 Teilnahme an betrieblicher Kommunikation und Aus- und Weiterbildung
(1)	 Die Gestaltung der sozialen und aufgabengerechten Kontakte zu Kollegen innerhalb und außerhalb der 

Abteilung sowie zur Führungskraft ist für Beschäftigte in Telearbeit von großer Bedeutung.  
Der in Telearbeit tätige Beschäftigte hat dafür Sorge zu tragen, dass die erforderliche Kommunikation im 
Betrieb nicht durch die Telearbeit beeinträchtigt wird. Dies gilt für den Informationsfluss in beide Richtungen, 
den der in Telearbeit tätige Beschäftigte aktiv zu fördern hat. Hierzu gehört die eigenständige Beschaffung 
von Informationen über betriebliche sowie abteilungsinterne Vorgänge und Bekanntmachungen sowie die 
Teilnahme an (Abteilungs-)Besprechungen. Um den persönlichen Kontakt zur Abteilung und zum Betrieb 
aufrechtzuerhalten, sind zwischen Führungskraft und Beschäftigtem grundsätzlich regelmäßige Termine zu 
vereinbaren.

(2)	 Der Beschäftigte hat außerdem dafür Sorge zu tragen, dass seine Möglichkeit und Bereitschaft  
zur Teilnahme an betrieblicher Aus- und Weiterbildung durch die Telearbeit nicht beeinträchtigt wird.  
Die A GmbH wird entsprechende Online-Trainings, Webinare, Digital Learnings etc. anbieten (intern oder 
extern), die im Rahmen der Personalentwicklungsabsprachen und -budgets mit der Führungskraft genutzt 
werden können.

§ 7 �Arbeitsmittel, Kosten und Aufwandserstattungen  
(bei heimbasierter und alternierender Telearbeit)

(1)	 Die technische Standardausrüstung des häuslichen Arbeitsplatzes, also Monitor, PC inklusive Tastatur und 
Maus sowie bei betrieblicher Notwendigkeit einen Drucker und einen Aktenvernichter, stellt die A GmbH 
kostenlos zur Verfügung. Diese Ausrüstung bleibt Eigentum der A GmbH. Um an der Telearbeit teilnehmen  
zu können, stellt der Beschäftigte in seinen bereitgestellten Räumen einen geeigneten Internetanschluss  
auf seine Kosten sicher.

(2)	 Die Ausstattung des Telearbeitsplatzes und die Wartung der zur Verfügung gestellten Hard- und Software 
erfolgt durch die A GmbH. Dies gilt auch für die elektrische Sicherheitsprüfung nach BGV A3/DGUV  
Vorschrift 3, die die A GmbH in ihren Betriebsstätten durchführt und die der Beschäftigte zu diesem Zweck 
aufzusuchen hat (siehe § 7 Abs. 8).

(3)	 Bei heimbasierter Telearbeit sowie alternierender Telearbeit (mit vertraglich mindestens einem fest 
vereinbarten regelmäßigen Arbeitstag pro Woche zu Hause) kann auf Wunsch des Beschäftigten 
erforderliches Büromobiliar (Schreibtisch, Bürostuhl), externe Tastatur und Bildschirm von der A GmbH 
gestellt werden. Der Einsatz privater Büromöbel erfolgt auf Kosten und Risiko des Beschäftigten und  
ist nur statthaft, wenn die Büromöbel den Arbeitsschutzbestimmungen entsprechen.

(4)	 Für die Beschaffung von Arbeitsmitteln sind die bei der A GmbH jeweils geltenden Vorschriften und 
Einkaufsprozesse zu beachten. Die Arbeitsmittel werden in einer Inventarliste (auch elektronische Form) 
festgehalten, die die Führungskraft führt.

(5)	 Der Beschäftigte erhält für den Teil seiner häuslichen Wohnung, welcher zur Telearbeit genutzt wird  
(z. B. Arbeitszimmer) (k)eine pauschalierte Aufwandsentschädigung für anteilige Miete, Reinigung,  
Heiz- und Energiekosten sowie Telekommunikationskosten (Alt.: nach folgenden abschließenden 
Grundsätzen [vgl. BAG, Urt. v. 14.10.2003 – 9 AZR 657/02, AuA 10/04, S. 51; v. 12.4.2011 – 9 AZR 14/10, 
NZA 2012, S. 97]):

	 • Heimbasierte Telearbeit: XX,XX € brutto monatlich.
	 • Alternierende Telearbeit: XX,XX € brutto pro vertraglich vereinbartem Arbeitstag zu Hause.
	 Die Zahlung dieser pauschalierten Aufwandsentschädigung erfolgt mit der Entgeltabrechnung monatlich 

(ggf. und wird gesondert ausgewiesen – Lohnart 0815)
	 (Hinweis: In den Corona-Jahren 2020, 2021 können nach JStG 2020 Art. 1 Nr. 2 [BGBl 2020, S. 3097]  

ohne Erfordernis eines echten Arbeitszimmers steuerlich als Werbungskosten geltend gemacht werden:  
5 €/Arbeitstag, max. 600 €/Jahr).

(6)	 Überlassene Arbeitsmittel dürfen nur betrieblich genutzt werden, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist. Eine Weitergabe an bzw. Nutzung durch nicht berechtigte Dritte ist unzulässig.

(7)	 Die Arbeitsmittel sind pfleglich zu behandeln. Der Beschäftigte hat geeignete und zumutbare Vorkehrungen 
zu treffen, um einen Verlust bzw. eine Beschädigung der überlassenen Arbeitsmittel zu vermeiden.

(8)	 Verlust, Beschädigung oder technische Störungen von Arbeitsmitteln sind vom Beschäftigten unverzüglich 
gemäß geltender Prozesse anzuzeigen. Ist in diesem Zusammenhang die Begehung der Wohnung durch 
technisches Personal erforderlich, so ist dies durch den Beschäftigten zu ermöglichen. Auf Anforderung der 
A GmbH muss der Beschäftigte gestörte Endgeräte auf eigene Kosten zu seiner oder zur nächstgelegenen 
betrieblichen Arbeitsstätte bringen. Dies gilt auch im Wartungsfall. 

	 Führen Verlust, Beschädigung oder technische Störung dazu, dass die Arbeitsleistung in der häuslichen 
Arbeitsstätte nicht mehr erbracht werden kann, ist die Arbeitsleistung grundsätzlich im Betrieb zu erbringen.

(9)	 Die von der A GmbH gesondert für den häuslichen Telearbeitsplatz zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel 
sind mit Beendigung der Vereinbarung bzw. der Pandemielage i. S. d. § 5 IfSG auf Verlangen der A GmbH 
zurückzugeben (§§ 985, 667 BGB). Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Beschäftigten nicht zu.
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§ 8 Zutrittsrecht zum häuslichen Arbeitsplatz (bei heimbasierter und alternierender Telearbeit)
(1)	 Der Beschäftigte muss sich vertraglich verpflichten, den von der A GmbH beauftragten Personen  

(z. B. Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Beauftragter für Informationssicherheit, Datenschutzbeauftragter, 
Betriebsarzt), dem Betriebsrat sowie staatlichen Aufsichtsbehörden, wie z. B. Vertretern der Gewerbeaufsicht 
(§ 22 Abs. 2 ArbSchG), Zutritt zum häuslichen Telearbeitsplatz zu gewähren.

(2)	 Der Zutritt erfolgt nach rechtzeitiger Terminabstimmung mit dem Beschäftigten. Staatlichen Aufsichts
behörden ist der Zutritt auf deren Verlangen auch ohne vorherige Ankündigung zu ermöglichen (§ 22 Abs. 2 
ArbSchG).

(3)	 Der Beschäftigte sichert durch seine Unterschrift zu, dass auch die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Personen mit dieser Regelung einverstanden sind.

(4)	 Wird der begründete Zutritt verweigert, so hat die A GmbH das Recht, die heimbasierte oder alternierende 
Telearbeit aus wichtigem Grund durch außerordentliche Kündigung unverzüglich zu beenden. 

§ 9 Betriebliche Arbeitsstätte
(1)	 Bei den in der Betriebsstätte zu leistenden Aufgaben kann den in alternierender Telearbeit Beschäftigten ein 

für die Aufgabenerledigung geeigneter Wechselarbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden. Beschäftigte mit 
einem heimbasierten Telearbeitsplatz haben keinen Anspruch auf einen Wechselarbeitsplatz an der ihnen 
arbeitsvertraglich zugeordneten ersten Tätigkeitsstätte. Beschäftigte in alternierender und heimbasierter 
Telearbeit können die in der jeweiligen Betriebsstätte der A GmbH ausgewiesenen allgemeinen Flexarbeits-
plätze nutzen bzw. buchen. Ein Anspruch auf einen persönlichen Arbeitsplatz besteht nicht (LAG Düsseldorf, 
Beschl. v. 9.1.2018 – 3 TaBVGa 6/17). 

(2)	 Demgegenüber behält der Beschäftigte bei mobiler Telearbeit in der Regel seinen ihm persönlich 
zugeordneten Arbeitsplatz, sofern das jeweilige Standort- und Betriebsstättenkonzept persönlich 
zugeordnete Arbeitsplätze vorsieht.

§ 10 Arbeitszeit
(1)	 Verteilung der Arbeitszeit 
	 Die zu leistende Arbeitszeit ist die arbeitsvertraglich festgelegte individuelle regelmäßige Arbeitszeit,  

die gemäß der Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag grundsätzlich auf die betriebliche und auf die 
häusliche Arbeitsstätte aufgeteilt wird.

	 Die A GmbH kann die Anwesenheit des Beschäftigten in der Betriebsstätte im Einzelfall auch an einem Tag 
anordnen, an dem der Beschäftigte planmäßig in Telearbeit tätig ist, soweit dies im betrieblichen 
Ausnahmefall erforderlich und für den Beschäftigten zumutbar ist.

	 Die Verteilung und die Lage der vereinbarten Arbeitszeit in der häuslichen Arbeitsstätte obliegt dem 
Beschäftigten innerhalb des vereinbarten Arbeitszeitmodells. Hinsichtlich der Erreichbarkeit ist eine 
Absprache mit der Führungskraft und den beteiligten Kollegen erforderlich. Im Übrigen gelten die jeweils 
maßgeblichen örtlichen Betriebsvereinbarungen zur Arbeitszeit. Die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes 
sind zwingend einzuhalten.

(2)	 Mehrarbeit, Arbeiten an Sonn- und Feiertagen und zu sonstigen zuschlagspflichtigen Zeiten
	 Mehrarbeit, Arbeit an Sonn- und Feiertagen, zu sonstigen zuschlagspflichtigen Zeiten dürfen nur nach 

vorheriger Anordnung der direkten Führungskraft sowie Zustimmung des örtlichen Betriebsrats geleistet werden.
(3)	 Fahrzeiten/Fahrtkosten 
	 Bei mobiler, alternierender und heimbasierter Telearbeit gelten Fahrzeiten zwischen betrieblicher  

und häuslicher Arbeitsstätte weder als Arbeitszeit noch als Reisezeit im Rahmen einer Dienstreise.  
Dementsprechend werden Fahrtkosten nicht erstattet.

(4)	 Arbeitszeiterfassung
	 Sollte durch Gesetz (vgl. EuGH, Urt. v. 14.5.2019 – C-55/18, AuA 9/19, S. 548; § 112 GewO nach  

MAG-E v. 26.11.2020) eine über § 16 Abs. 2 ArbZG hinausgehende Erfassung der Arbeitszeit erforderlich  
werden (auch für Homeoffice/mobile Arbeit), so bleibt hierdurch die BV Vertrauensarbeitszeit unberührt. 
Über das Arbeitszeiterfassungssystem wird eine separate Betriebsvereinbarung nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG 
abgeschlossen.

§ 11 Feiertage/anwendbares Recht
Bei nicht bundeseinheitlichen gesetzlichen Feiertagen ist für die Arbeitsbefreiung und Entgeltfortzahlung  
an Feiertagen der Ort der ersten Tätigkeitsstätte des Beschäftigten maßgebend.

§ 12 Urlaub, Krankheit oder sonstige Arbeitsfreistellungen
Die bestehenden gesetzlichen, betrieblichen und einzelvertraglichen Regelungen gelten unverändert.  
Abwesenheitszeiten meldet der Beschäftigte über den jeweils gültigen Abwesenheitsprozess.
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§ 13 Arbeitsschutz und Versicherungsschutz
(1)	 Der Beschäftigte, der in Telearbeit tätig wird, hat dabei die in der A GmbH geltenden Arbeitsschutz

vorschriften, die Arbeitsschutzgesetze und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten, die auf die Telearbeit 
in gleicher Weise Anwendung finden. Insbesondere hat der Beschäftigte die vom Bereich Arbeitsschutz 
herausgegebenen Merkblätter, Informationen und Verhaltensanweisungen zu beachten.

(2)	 Bei Telearbeit im häuslichen Bereich hat der Beschäftigte dafür Sorge zu tragen, dass der Arbeitsplatz den 
gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften entspricht. Hinweise zum gesunden, ergonomischen Arbeiten zu 
Hause finden sich bei der DGUV unter https://publikationen.dguv.de/forschung/iag/weitere-informationen/ 
4019/check-up-homeoffice-kurzversion. 

	 Bei heimbasierter und alternierender Telearbeit ist von der Führungskraft und dem Beschäftigten vorab eine 
Gefährdungsbeurteilung durchzuführen und das Ergebnis schriftlich festzuhalten. Die Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit bei der A GmbH beraten hierbei und nehmen auf Wunsch an der Begehung des häuslichen 
Arbeitsplatzes teil. Die erfolgreiche Durchführung etwaig notwendiger Maßnahmen zur Einhaltung  
des Arbeitsschutzes ist Voraussetzung für den Abschluss und den (Fort-)Bestand eines Zusatzvertrags.  
Die Gefährdungsbeurteilung ist in regelmäßigen Abständen zu wiederholen.

(3)	 Während der Laufzeit der Telearbeit stehen dem Beschäftigten der Betriebsarzt und die Fachkräfte  
für Arbeitssicherheit zur Beratung und Begutachtung des Arbeitsplatzes bei Bedarf zur Verfügung.

(4)	 Der Beschäftigte ist bei seiner Tätigkeit in der häuslichen Arbeitsstätte lediglich in dem Raum, in dem die 
Arbeitsstätte eingerichtet wurde, versichert. Versichert sind auch die Wege von der häuslichen Arbeitsstätte 
zum Betrieb, um dort z. B. an einer Besprechung teilzunehmen. Die Feststellung, ob im Einzelfall die Voraus-
setzungen für einen Arbeits- oder Wegeunfall vorliegen, obliegt der zuständigen Berufsgenossenschaft. 
Arbeitsunfälle im Bereich des häuslichen Telearbeitsplatzes hat der Beschäftigte seiner Führungskraft ebenso 
wie Arbeitsunfälle im Betrieb unverzüglich zu melden.

§ 14 Haftung
(1)	 Für alle im Zusammenhang mit Telearbeit entstehenden Schäden, einschließlich Folgeschäden, gelten die 

Grundsätze zur betrieblichen Arbeitnehmerhaftung. Danach haftet der Beschäftigte für durch ihn verursachte 
Schäden bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit voll. Bei mittlerer Fahrlässigkeit erfolgt grundsätzlich eine 
Teilung des Schadensersatzes zwischen Beschäftigtem und Unternehmen. Bei leichter Fahrlässigkeit entfällt 
die Arbeitnehmerhaftung.

(2)	 Diese Grundsätze gelten bei Telearbeit beim Beschäftigten zu Hause entsprechend für Haushaltsangehörige 
und berechtigte Besucher, sofern nicht eine private Versicherung für die Schäden aufkommt.

§ 15 Angaben gegenüber HR und Dritten, insbesondere Finanzbehörden
Sowohl die Beschäftigten als auch die jeweilige Führungskraft haben besondere Sorgfalt auf die Korrektheit der 
Angaben in Bezug auf die der Telearbeit zugrunde liegenden tatsächlichen Rahmenbedingungen zu legen. 
Unzutreffende Angaben, die der Erlangung eines unberechtigten Vorteils gegenüber dem Unternehmen dienen 
oder zu einer fehlerhaften Besteuerung des Einkommens – insbesondere der Firmenwagenbesteuerung – führen 
können, werden nachhaltig mit arbeitsrechtlichen Sanktionen geahndet.

§ 16 Datenschutz und Informationssicherheit (vgl. Bertram/Felser, ArbRAktuell 2021, S. 95)
(1)	 Auf den Schutz von Daten und Informationen gegenüber Dritten ist in der häuslichen Arbeitsstätte sowie von 

unterwegs besonders zu achten. Daten und Informationen sowie Passwörter sind so zu schützen, dass Dritte 
einschließlich naher Familienangehöriger weder Einsicht, Gehör noch Zugriff nehmen können.

(2)	 Der Beschäftigte ist verpflichtet, die gesetzlichen und unternehmensinternen Regelungen zur Umsetzung  
des Datenschutzes und der Datensicherheit wie insbesondere die IS-Richtlinien, die Datenschutzerklärung, 
die Verpflichtung auf das Daten- und Fernmeldegeheimnis sowie die Verpflichtung zur Wahrung von 
Geschäfts- und Dienstgeheimnissen unbedingt zu beachten und anzuwenden. Für Rückfragen steht der 
interne Datenschutzbeauftragte zur Verfügung.

(3)	 Die Übermittlung personenbezogener Daten und vertraulicher Geschäftsdaten darf nur mittels der 
technischen Einrichtungen der A GmbH erfolgen, die über eine hinreichend sichere Verschlüsselung verfügen.

(4)	 Der in Telearbeit tätige Beschäftigte hat alle Schriftstücke, Datenträger und sonstigen Unterlagen, 
einschließlich eigener Unterlagen, die seine dienstliche Tätigkeit betreffen, als ihm von der A GmbH 
anvertrautes Eigentum sorgfältig zu verwahren, vor Verlust und Entwendung sowie vor jeder Einsichtnahme 
durch Dritte zu schützen und auf Verlangen jederzeit an die A GmbH zu übergeben. Ein Zurückbehaltungs-
recht steht dem Beschäftigten nicht zu.
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Der Beitrag stellt  

die persönliche Auffassung 
der Autoren dar.

§ 17 Rechte des Betriebsrats
(1)	 Der Wechsel auf einen häuslichen Telearbeitsplatz im Rahme der heimbasierten oder alternierenden 

Telearbeit ist eine Versetzung im betriebsverfassungsrechtlichen Sinne. Der zuständige Betriebsrat wird 
deshalb gemäß §§ 99, 95 Abs. 3 BetrVG beteiligt. Entsprechendes gilt für den Wechsel aus einem häuslichen 
Telearbeitsplatz auf einen Arbeitsplatz in einer Betriebsstätte (LAG Düsseldorf, Urt. v. 10.9.2014 –  
12 Sa 505/14).

(2)	 Die Betriebsparteien sind sich einig, dass im Pandemiefall i. S. d. § 5 IfSG bei vorübergehender Homeoffice-
Anordnung aus Gründen des Arbeits-/Gesundheitsschutzes von normalen Versetzungsmeldungen zunächst 
abgesehen werden kann und diese – ohne vorherige Ausschreibung – erst erfolgen, wenn eine Telearbeit 
dauerhaft und unabhängig von der Pandemienotlage erfolgen soll.

§ 18 Beendigung der Telearbeit
(1)	 Die Zusatzvereinbarung zur heimbasierten oder alternierenden Telearbeit kann von beiden Seiten mit einer 

Frist von drei Monaten (so § 111 Abs. 6 GewO nach MAG-E v. 26.11.2020, 14.1.2021) zum Monatsende 
gekündigt werden. Die Beendigung der Telearbeit kann auch ohne Einhaltung der Frist oder mit einer 
verkürzten Frist erfolgen, wenn darüber Einvernehmen besteht. 

	 Die A GmbH und der Beschäftigte haben außerdem das Recht, die Vereinbarung in besonders begründeten 
Einzelfällen aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. Die Kündigung bedarf der Schriftform.

	 Die Vereinbarung endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit der Beendigung dieser GBV,  
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder mit einem Stellenwechsel des Beschäftigten.

	 Die Aufgabe/Kündigung der Wohnung, in der der häusliche Arbeitsplatz eingerichtet ist, hat der Beschäftigte 
der A GmbH unverzüglich anzuzeigen. Nach einem Wohnungswechsel kann unter den Voraussetzungen 
dieser Regelung eine erneute Einrichtung eines häuslichen Telearbeitsplatzes erfolgen. Sofern der Beschäftigte 
für den häuslichen Arbeitsplatz eine neue Gefährdungsbeurteilung nach § 13 Abs. 2 dieser Betriebs
vereinbarung nachweisen kann, bedarf es keines neuen Antragsverfahrens, sondern genügt eine Ergänzung 
der bisherigen Zusatzvereinbarung Telearbeit im Hinblick auf die neue Anschrift/Lage des häuslichen 
Arbeitsplatzes.

(2)	 Die Zustimmung zur mobilen Telearbeit kann von der direkten disziplinarischen Führungskraft jederzeit  
mit sofortiger Wirkung für die Zukunft im Rahmen des Direktionsrechts vorübergehend oder dauerhaft 
widerrufen bzw. eingeschränkt werden. 

(3)	 Im Fall der Beendigung der Telearbeit wird dem Beschäftigten ein fester Arbeitsplatz an einer Betriebsstätte 
der A GmbH zugewiesen. 

(4)	 Bei Rückkehr in die betriebliche Arbeitsstätte besteht für den Beschäftigten kein Anspruch auf den vor Beginn 
bzw. während der häuslichen Telearbeit innegehabten betrieblichen Arbeitsplatz.

§ 19 Schlichtungsstelle
Ist der Beschäftigte mit der Ablehnung oder Nichtverlängerung der von ihm gewünschten mobilen, alternierenden 
oder heimbasierten Telearbeit durch seine Führungskraft nicht einverstanden, hat er die Möglichkeit, eine aus 
zwei Mitgliedern des Betriebsrats und zwei Arbeitgebervertretern gebildete Schlichtungsstelle anzurufen.  
Kann kein Einvernehmen in der Schlichtungsstelle hergestellt werden, entscheidet das für den Bereich Personal 
zuständige Mitglied der Geschäftsführung abschließend. Gegen die Entscheidung steht dem Beschäftigten der 
Rechtsweg offen.

§ 20 Schlussbestimmungen
(1)	 Diese Betriebsvereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft (und löst die Betriebsvereinbarung Telearbeit 

vom TT.MM.JJJJ nebst Anlagen, Ergänzungen, Nachträgen ab).
(2)	 Sie ist kündbar mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende, frühestens zum 31.12.2021. 
(3)	 Für die Nachwirkung gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Ort, Datum, Unterschriften

Anlagen: …


